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Symptom (öffentlich)
Unser Auftragnehmer möchte eine E-Rechnung von uns.

Problem (öffentlich)
Seit dem 27.11.2020 müssen Auftragnehmer die Rechnungen für Lieferungen und Leistungen als E-Rechnung an den öffentliche Auftraggeber stellen. Wie
verschicken wir eine E-Ausgangsrechnung?

Lösung (öffentlich)
Die seit dem o.g. Stichtag geltende Vorgabe E-Ausgangsrechnungen zu verschicken, ist zunächst ausschließlich für Bundeseinrichtungen als Auftraggeber
bindend. Sollte Ihr Auftraggeber eine Einrichtung des Bundes sein und somit zurecht eine E-Rechnung anfordern (müssen), wenden Sie sich bitte direkt
an die zuständigen Mitarbeitenden des Referat H4 unter: erechnung-info@fau.de

Hinweis:
Mittelanforderungen an Geldgeber sind keine Rechnungen in diesem Sinne.


